
Beschluss: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die in der Anlage 1.1-12.1 benannten Vorhaben, welche sich im 
Haushaltsplanentwurf 2020 innerhalb der verteilbaren Finanzmasse befinden, mit 
Programmjahr 2020 in der Städtebauförderung zu beantragen. 

 
2. Der Stadtrat beschließt die in der Anlage 1.2-11.2 benannten Gesamtkosten und 

Finanzierungsübersichten analog § 149 Bau GB unter Bezugnahme des ISEK 2025. 


